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5Ob183/20b

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.10.1988

Norm

GBG §36

Rechtssatz

Die Erklärung der Parteien über den Bestand einer gültigen zu sichernden Forderung ist als hinreichender Nachweis

der Forderung im Sinne des § 36 GBG, der insoweit auch für Einverleibungen Anwendung 8ndet, vom

Grundbuchsgericht grundsätzlich ohne weitere Prüfung anzunehmen.
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